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Wiesbaden, 02.03.2023

1. Den Mitgliedern des
    Revisionsausschusses
2. Den Fraktionen
3. Dem Magistrat
4. Nachrichtlich
    Herrn Stadtverordnetenvorsteher

Einladung

zur öffentlichen Sitzung
des Revisionsausschusses

am Mittwoch, 8. März 2023, um 17:00 Uhr, 
Rathaus, Raum 318 (3. Stock), Schlossplatz 6, Wiesbaden

Tagesordnung I 

    
1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.01.2023

    
2. 23-F-78-0003

Unberechtigte Sozialleistungen an die Mutter des ehemaligen OB Gerich? Versehen, 
Gefälligkeit unter Freunden oder Hinweis auf strukturelle Probleme? 

 - Antrag der Fraktionen von FDP und CDU vom 18.01.2023 -
 

ANLAGE (Beschluss des Revisionsausschusses vom 25.01.2023)



Seite 2 der Einladung zur Sitzung des Revisionsausschusses am 8. März 2023

    
3. 23-F-69-0001

Sozialhilferechtliche Leistungsprüfung im Fall der Wohnungsvermietung des ehemaligen 
Oberbürgermeisters an seine Mutter

 - Antrag der Fraktionen CDU, FDP und BLW/ULW/BIG vom 18.01.2023 -

ANLAGE (Überweisungsbeschluss des Ausschusses für Soziales, Integration, Wohnen, 
Kinder und Familie vom 25.01.2023)

    
4. Verschiedenes

Tagesordnung II - Nichtöffentliche Beratung 

    
1. 23-F-63-0009

Bewilligung von Sozialleistungen 
 - Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE. und Volt vom 18.01.2023 

-
Der nichtöffentliche Beschluss steht den Ausschuss-Mitgliedern im ShareFile zur Verfügung.

    
2. 23-V-11-1009 DL 05/23-2 NÖ

Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nach § 130 Abs. 3 der Hessischen 
Gemeindeordnung zur Bestellung der Leitung des Revisionsamtes

    
3. 23-A-19-0002

Revisionsbericht 19-10-041 Verfahrensprüfung CPS 2.5

Der Revisionsbericht steht den Ausschuss-Mitgliedern im ShareFile zur Verfügung.

Falls ein Ausschussmitglied an der Teilnahme verhindert sein sollte, wird um Weitergabe der 
Einladung gemäß § 62 HGO gebeten.

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung tagt der Ausschuss nicht öffentlich, falls Tagesordnungspunkte 
zur Beratung und Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung vorgesehen werden.

Kisseler
Vorsitzender


